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01. Juli 2019

Vollzug des Gesetzes zur Verbesserung der gesundheitsbezogenen Verbraucherinformation

(Verbraucherinformationsgesetz -VIG)

Antrag auf Informationsgewährung vom 09.05.2019 nach dem VIG bezüglich des Betriebes Verkauf

von Lebensmittel im Imbisswesen, Alte Bundesstr.9, 96135 Stegaurach

Das Landratsamt Bambergerlässt gegenüberno'sencen

Bescheid:

1: Dem Antrag auf Informationsgewährungwird stattgegeben.

2: Die Informationsgewährung nach Ziffer 1 erfolgt in folgender Form:

Gewährung von Akteneinsicht der Daten derletzten beiden lebensmittelrechtlichen Betriebs-

überprüfungen.

Die Herausgabe der Kontrollberichte wird abgelehnt.

3. Das Recht auf Akteneinsicht besteht drei Wochen nach Bekanntgabe dieses Bescheides an

den betroffenenDritten, sofern bis dahin keine gerichtliche Untersagungerfolgt ist.

4. Dieser Bescheid ergeht kostenfrei.

Zugang zur Lebensmittelüberwachung: „Posthochhaus“ am Bahnhofsvorplatz

Im Eingang B ‚tegut‘ Treppenhaus rechts in den 1.Stock

.T



Hinweise:

telunternehmer bekannt gegeben.

hrift des 8 5 Abs. 2 Satz 4 VIG dem

Ihre Anschrift offengelegt. Hierzu

Diese Entscheidung wird dem betroffenen Lebensmit

Auf Nachfrage haben wir unter Hinweis auf die Vorsc

betroffenen LebensmittelunternehmerIhren Namen und

hatten Sie im Antrag Ihre Zustimmungerteilt.

ereits ausdrücklich darauf hinweisen, dass das

Verbraucherinformationsgesetzallein Auskunftsansprüche gegenüber Behörden umfasst,

jedoch keine Aussage zur Zulässigkeit der Weiterverwendung der erhaltenen Informationen

durch Sie als Antragstellertrifft. Ob und wie Sie die Informationen weiterverwenden,liegt

daherin Ihrer alleinigen Verantwortung und Risiko.

Wir möchten Sie an dieser Stelle b

Gründe:

   

 

"oriam 09.05.2019 per E-Mail einen Antrag auf Informationsgewährung

gem. 8 4 Abs. 1,8 2 Abs. 2 VIG.

Herresehrt folgende Informationen:

1. Wann haben die beidenletzten lebensmittelrechtlichen Betriebsüberprüfungen im

folgendenBetrieb stattgefunden: „Hansi's Imbiss” Alte Bundesstr. 9, 96135 Stegaurach.

2. Kam es hierbei zu Beanstandungen? Falls ja, beantrage ich hiermit die Herausgabe des

entsprechendenKontrollberichts an mich. Unter „Beanstandungen“ verstehe ich unzulässige

Abweichungen von den Anforderungen desLebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches

(LFGB) oder anderen geltenden Hygienevorschriften.

Sollte es zu einer oder mehreren solchen Beanstandungen gekommensein, beantrage ich

die Herausgabedes entsprechenden, vollständigen Kontrollberichts - unabhängig davon, wie

Ihre Behörde die Beanstandungeneingestuft hat (bspw. als „geringfügig“ oder „schwerwie-

gend’).

Das Landratsamt Bamberg ist für die Gewährung der begehrten Informationen die zuständige
Stelle, 8 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe b) sowie $ 4 Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 VIG in Verbindung
mit Art. 3 Abs. 2, Art. 21 a des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheits- und Veterinär-
dienst, die Ernährung und den Verbraucherschutz sowie die Lebensmittelüberwachung
(GDVG) und Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) sach-
lich und örtlich zuständig, da die vom Informationsanspruch des VIG umfassten Daten beim
Landratsamt Bamberg vorhandensind.

Die Fragen 1 und 2 betreffen Überwachungsmaßnahmen gem.8 2 Abs. 1 Nr. 7 VIG. Zu
Uberwachungsmaßnahmenin diesem Sinne gehören alle Daten, die als Tätigkeiten oder
Mahnahmenunter den Begriff Verbraucherschutz zu subsumieren sind. Die durchgeführten
Betriebskontrollen stellen amtliche Kontrollen im Sinne der Kontrollverordnung (EG) Nr
6882/2004 dar, die die Sicherheit von Lebensmitteln gewährleisten sollen. Diese Kontrollen
sind gem. Art. 8 Abs. 1 der Kontrollverordnung zu dokumentieren und gem. Art. 9 Abs. 1 in
einem Bericht zusammenzufassen. Die Firmenbezeichnung desjeweils geprüften Betriebes
stellt wesentliche Daten der durchgeführten Kontrolle und des Betriebsberichtes dar. Ohne die
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Nennung der Firmenbezeichnung kann der Verbraucher über die als Überwachungsmaß-
nahmendurchgeführten Betriebskontrollen nicht in dem vonArt. 7 Abs. 1 der Kontrollverord-
nung und $ 1 VIG geforderten transparenten Maßnahmeinformiert werden.

Durch die NennungderFirmenbezeichnung des angefragten Betriebes wird das Recht des
betroffenen Betriebes berührt. Von der Möglichkeit gem. $ 5 Abs. 18. 1 VIG i.V.m. Art. 28
Abs. 2 BayVwVfG von der Anhörung derbetroffenen Firma abzusehen, wurde vorliegend
kein Gebrauch gemacht. Dass Lebensmittelüberwachungsbehördenin Betrieben Betriebsprü-
fungen durchführenist allgemein bekannt. Allein die Tatsache, dass in einem bestimmten Be-
trieb eine Betriebskontrolle durchgeführt wurde, lässt keine nachteiligen Rückschlüsse auf
den Betrieb zu. Somit können vernünftigerweise keine Einwände gegen die Mitteilung der
Tatsache, dass ein namentlich genannter Betrieb Gegenstandeiner Betriebskontrolle war, er-
hoben werden.

Die Frage 2 betrifft den Rechtsanspruch aus $ 2 Abs.1 Nr. 1 VIG bezüglich der beiden erfrag-

ten Kontrollen festgestellten nicht zulässigen Abweichungenvonden in $ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr.

1 Buchstaben a) bis c) VIG genannten Rechtsvorschriften.

Die Gewährung des Auskunftsansprucheserfolgt gem. $ 5 Abs. 3 Satz 1 VIG in Verbindung

mit 8 6 Abs. 1 Satz 1 VIG.Die informationspflichtige Stelle kann den Informationszugang

durch Auskunftserteilung, Gewährung von Akteneinsicht oderin sonstiger Weise eröffnen

(8 6 VIG). Unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung und der zu erwartenden und

Herrn Jasper ausdrücklich angestrebten Veröffentlichung der Information auf der Internet-
plattform „Topf Secret“ könnte eine Herausgabe der Kontrollberichte nur unter der Vorausset-
zung erfolgen, dass sichergestellt ist, dass das dem Interesse des Herrn Jasper gegenüber-

stehende Recht der nachgefragten Firma an deren eingerichteten und ausgeübten Gewerbe-
betrieb nicht in unverhältnismäßiger Weise beeinträchtigt wird. Bei der beantragten Heraus-
gabe der Kontrollberichte besteht jedoch die Gefahr, dass das Dokument „hochgeladen“ und
damit die staatliche Autorität der Behördebeieiner Veröffentlichung auf der Plattform zum
Ausdruck kommt. Die aktuelle Rechtslage weist darauf hin, dass $ 2 Abs. 1 Nr. 1 VIG daher
insoweit einzuschränkenist, als die Informationnicht zeitlich unbegrenztveröffentlicht wer-
den darf und keine geringfügigen Verstöße umfassen darf. Die Nutzungsbedingungen der
Plattform sehen diese Vorgaben bei der Veröffentlichung jedoch nicht vor. Das Landratsamt
Bamberg hat sich deshalb entschieden, die beantragte Information in Form von Akteneinsicht
zu gewähren und lehnt die Herausgabeder Kontrollberichte ab.
Hierbei wird darauf hingewiesen, dass das Landratsamt Bamberg gem. $ 6 Abs. 3 Satz 1 VIG
nicht verpflichtetist, die inhaltliche Richtigkeit der Informationen zu überprüfen, soweit es sich
um personenbezogeneDaten handelt.

Die Entscheidung über den Antrag wird der von der Auskunft betroffenen Firma gem. 8 5 Abs.
2 5. 3 VIG bekannt gegeben. Die Firma hat dabei das Recht, gegen beabsichtigte Informati-
onsgewährung gem. $ 5 Abs. 4 Satz 2 und 3 Rechtsmittel einzulegen.
Der Informationszugang darf nach $ 5 Abs. 4 Satz 2 VIG erst erfolgen, wenndie Entschei-
dung dem oderder Dritten, deren rechtliche Interessen durch den Ausgangdes Verfahrens
berührt werden können, bekannt gegeben wordenist und diesem ein ausreichenderZeitraum
zur Einlegung von Rechtsbehelfen eingeräumt wordenist. DieserZeitraum soll nach 85
Abs. 4 Satz 3 VIG 14 Tage nicht überschreiten.

Derfreie Zugang zu allen Daten über von den nach Bundes- oder Landesrecht zuständigen
Stellen festgestellte nicht zulässige Abweichungen von Anforderungen des Lebensmittel- und
Futtermittelgesetzbuches und des Produktsicherheitsgesetzes, der auf Grund dieser Gesetze
erlassenen Rechtsverordnungen, unmittelbar geltender Rechtsakte der Europäischen Ge-
meinschaft oder der Europäischen Union im Anwendungsbereich der genannten Gesetze so-wie Maßnahmen und Entscheidungen, die im Zusammenhang mit solchen Abweichungenge-troffen wordensind ( vgl. 8 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VIG ), ergeht gemäß 8 7 Abs. 1 Satz 2 VIG
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bis zu einem Verwaltungsaufwand von 1000,- Euro kostenfrei. Diese Voraussetzungliegthier
vor.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegendiesen Bescheid kanninnerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben wer-
den bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht Bayreuth

Postfachanschrift: Postfach 11 03 21, 95422 Bayreuth

Hausanschrift: Friedrichstraße 16, 95444 Bayreuth

schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts oder elektro-

nisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klagebegeh-
rens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsa-
chen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteilig-
ten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsord-
nung (AGVwGOAndG)vom 22. Juni 2007 (GVBl S. 390) entfällt das Widerspruchsverfahren
(Art. 15 Abs. 2 AGVwGO). Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid Widerspruch
einzulegen.
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen undentfaltet keine
rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehel-
fen entnehmenSiebitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit
(www.vgh.bayern.de).
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichteninfolge der Klage-
erhebung eine Verfahrensgebünhrfällig.

 

 


